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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 16/0164/1 

113 - Fachbereich Stadtvertretung, Gremien, 
Öffentlichkeitsarbeit und Personal 

Datum: 11.05.2016 

Bearb.:  Rinke-Möller, Tatjana Tel.: -373 öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Hauptausschuss  Vorberatung 
Stadtvertretung 07.06.2016 Entscheidung 

 
 

Wahl einer Stadträtin / eines Stadtrates für das Dezernat II 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stadtvertretung beschließt gemäß § 67 Abs. 3 GO auf eine öffentliche Ausschreibung zu 
verzichten.  
 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Zum 01.01.2017 ist die Stelle der hauptamtlichen Stadträtin / des hauptamtlichen Stadtrates 
für das Dezernat II wegen Ablaufes der Amtszeit neu zu besetzen.  
 
Gemäß § 67 Abs. 5 GO leiten die Stadträtinnen und Stadträte das ihnen zugewiesene Sach-
gebiet nach den Weisungen des Oberbürgermeisters. Dabei sind sie an die Weisungen des 
Oberbürgermeisters uneingeschränkt gebunden. Die Weisungen können sich auf fachliche 
wie auf personelle oder organisatorische Fragen erstrecken. Grundsätzlich sind die Stadträ-
tinnen und Stadträte dem Oberbürgermeister beigeordnet.  
 
Gemäß § 67 Abs. 1 GO wählt die Stadtvertretung die Stadträtinnen und Stadträte. Das Vor-
schlagsrecht steht neben dem Oberbürgermeister, den Fraktionen und einzelnen Mitgliedern 
der Stadtvertretung zu.  
 
Gemäß § 67 Abs. 3 GO ist die Stelle vor der Wahl öffentlich auszuschreiben; davon kann bei 
einer Wiederwahl durch Beschluss mit der Mehrheit von mehr als die Hälfte der gesetzlichen 
Zahl der Stadtvertreterinnen und -vertreter abgesehen werden.  
 
Sofern die Stelle öffentlich ausgeschrieben wird, würde das folgende Zeitplanung und Kosten 
beinhalten:  
 
Die Ausschreibung soll in folgenden Publikationen / Medien veröffentlicht werden:  
 

- Berufe-sh.de 
- Stepstone.de 
- Hamburger Abendblatt  
- DIE ZEIT und  
- FAZ  
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Die Kosten betragen ca. 18.000 €. 
 
Mitte Juni 2016  Veröffentlichung der Ausschreibung   
 
 
Mitte Juli 2016  Ablauf der Bewerbungsfrist  
 
 
bis Ende Juli 2016    Sichtung der Bewerbungen (ABC-Analyse) und  
  Unterrichtung der Stadtvertretung: Zustellung an die Fraktionen  

in den Fraktionsräumen (ABC-Analyse und Kopien sämtlicher Bewer-
bungen)  

 
25.07.2016 –  
02.09.2016   Sommerpause / Sommerferien  
 
 
bis Mitte September  
2016     Fraktionsvorschläge: Rückmeldungen, wer eingeladen werden soll  
 
 
bis Ende September  
2016      Planung der Vorstellungsgespräche und Bewerber/innen einladen  
 
 
Anfang/Mitte Oktober  
2016       Vorstellungsgespräche (nichtöffentliche Sitzung)  

 
    
November 2016   Wahl durch die Stadtvertretung  
 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, den o.g. Beschluss zu fassen. 
 
 
 
Anlagen: 
Ausschreibungstext lang (Internet)  
Ausschreibungstext kurz (Zeitung)  
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